
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2019/2826 

Der Oberbürgermeister 
  

V/37-370-10-03 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
02.05.19 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Planen   

20.05.2019 Beratung öffentlich 

Finanz- und Rechtsausschuss   24.06.2019 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   01.07.2019 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung für eine Notfallsanitäter-Schule 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Grundsatzbeschluss zur Einrichtung einer Notfallsanitäter-Schule mit den Städ-

ten Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal vom 27.06.2016 (Vorlage 
Nr. 2016/1137) wird aufgehoben. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung von 

2006 mit den Städten Leverkusen, Remscheid und Solingen über den Betrieb einer 
Rettungsassistenten-Schule zu ändern, sodass Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitäter 
ausgebildet werden können. 

 
 
gezeichnet:  
 In Vertretung  In Vertretung 
Richrath Märtens  Deppe 
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Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beab-
sichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage  
 
Ansprechpartner / Fachbereich / Telefon: Herr Holtzschneider, Feuerwehr,  
Tel. 0214/7505 - 370 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffen-
de Jahr geltenden Haushaltsverfügung.) 

 
Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Betrieb einer Schule für Ret-
tungsassistentinnen/Rettungsassistenten mit den Städte Leverkusen, Remscheid und 
Solingen. 
 
A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n): 
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung) 
 

Sachkonto 541200, Innenauftrag 370002700101 
 
B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:  
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)  
 

Die Kosten werden im Rahmen der Betriebsabrechnung festgestellt. Die Kosten sind 
gemäß Rettungsgesetz NRW Teil der Kosten des Rettungsdienstes und durch die Ret-
tungsdienstgebühren gegenfinanziert. 
 
C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von 
Veränderungsmitteilungen:    
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder 
Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.) 
 

Ergebnisneutral, da über die Rettungsdienstgebühren gegenfinanziert. 
 
kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in: 
 
Feuerwehr, Betriebsabrechnung Rettungsdienst, Frau Cziborra, 0214/7505 - 379 
 
D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):  
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituati-
on, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen 
im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)  
 

Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren. 
 
E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111): 
 
Weitergehende Bür-
gerbeteiligung erfor-
derlich 
 

Stufe 1 
Information 

Stufe 2 
Konsultation 
 

Stufe 3 
Kooperation 
 

nein nein nein nein 
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kos-
ten des Bürgerbeteiligungsverfahrens) 
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F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 
 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis  
mittelfristige 
Nachhaltigkeit 
 

langfristige 
Nachhaltigkeit 
 

nein  nein nein nein 
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Begründung: 
 
Aufhebung des Grundsatzbeschlusses 
Mit der Vorlage Nr. 2016/1137 wurde am 27.06.2016 der Grundsatzbeschluss gefasst, 
dass die Städte Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal eine gemeinsame 
Notfallsanitäter-Schule einrichten. Aus verschiedenen Gründen konnte keine gemein-
same Grundlage gefunden werden, sodass die Einrichtung einer Notfallsanitäter-Schule 
mit den vier beteiligten Städten nicht mehr in Betracht kommt. Der Grundsatzbeschluss 
vom 27.06.2016 wird daher aufgehoben. 
 
Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Rettungsassistenten-Schule 
Seit dem Jahr 2006 besteht die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Lever-
kusen, Remscheid und Solingen über den Betrieb einer Schule für die Rettungsassis-
tentinnen/Rettungsassistenten. Um an dieser Schule auch die Notfallsanitäterinnen/ 
Notfallsanitäter ausbilden zu können, ist die Änderung der Vereinbarung erforderlich 
(siehe Anlage 1). 
 
Sachverhalt 
Die Städte Leverkusen, Remscheid und Solingen sind als kreisfreie Städte gemäß § 6 
Rettungsgesetz (RettG) NRW Träger des Rettungsdienstes. Sie sind somit vom Ge-
setzgeber verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevöl-
kerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im 
Rettungsdienst und im Krankentransport sicherzustellen (§ 6 (1) RettG NRW). Die Aus-
führung des gesetzlichen Auftrages verpflichtet Kreise und kreisfreie Städte, das für die 
Notfallrettung und den Krankentransport notwendige nichtärztliche und ärztliche Perso-
nal fachgerecht aus- und fortzubilden (§ 5 (4) RettG NRW). 
 
Mit der Einführung des neuen Berufsbildes der Notfallsanitäterin/des Notfallsanitäters 
entfällt die bisherige Ausbildung von Rettungsassistentinnen/Rettungsassistenten. Ab 
dem 01.01.2027 dürfen im Rettungsdienst als Verantwortliche in Rettungseinsatz nur 
noch Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitäter beschäftigt werden. Die Ausbildung zur Not-
fallsanitäterin/zum Notfallsanitäter dauert drei Jahre und ist damit erheblich zeitauf-
wendiger als die bisherige Ausbildung zur Rettungsassistentin/zum Rettungsassisten-
ten. Um diesen Vorgaben zu entsprechen, sind die bisher bei den Feuerwehren einge-
setzten Rettungsassistentinnen/Rettungsassistenten zur Notfallsanitäterin/zum Notfall-
sanitäter weiter zu qualifizieren bzw. neues Personal entsprechend auszubilden.  
 
Mit dem Rettungsdienstbedarfsplan, Stand August 2017 (Vorlage Nr. 2017/1952), wurde 
der Bedarf für die Berufsfeuerwehr mit 151 Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitätern 
und 7 Praxisanleitern festgelegt. 
 
Nach den entsprechenden Vorgaben können langjährig erfahrene Rettungsassistentin-
nen/Rettungsassistenten mit verkürzten Fortbildungen die Qualifikation zur Notfallsanitä-
terin/zum Notfallsanitäter erhalten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis 2032 das 
Pensionsalter erreichen, erhalten diese Fortbildung nicht. 
 
Anlass und Lösung 
Der Anlass ist das 2014 in Kraft getretene Notfallsanitätergesetz (NotSanG), welches 
spätestens ab dem 01.01.2027 den Einsatz von Rettungsassistentinnen/Rettungs-
assistenten als Führerin bzw. Führer eines Rettungswagens oder Fahrerin bzw. Fahrer 
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eines Notarzteinsatzfahrzeuges verbietet und entsprechend ausgebildeten oder vollqua-
lifizierten Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitätern an Stelle von Rettungsassistentin-
nen/Rettungsassistenten erfordert. Die Lösung besteht in einer Erweiterung der bisheri-
gen Rettungsassistenten-Schule. 
 
Der bisherige öffentlich-rechtliche Vertrag der Städte Leverkusen, Remscheid und So-
lingen wird geändert, um die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitätern zu 
erlauben. Aus formalen Gründen wird die Änderung der Bezeichnung der Schule von 
„Stadt Solingen, Feuerwehr, Gemeinschaftliche staatlich anerkannte Schule für Ret-
tungsassistentinnen und Rettungsassistenten für die Städte Solingen, Remscheid und 
Leverkusen“ in „Stadt Solingen, Feuerwehr, Gemeinschaftliche staatlich anerkannte 
Schule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter für die Städte Solingen, Remscheid 
und Leverkusen“ später erfolgen. 
 
Die Kosten fließen in die Betriebsabrechnung des Rettungsdienstes ein und werden zu 
100 % über die Rettungsdienstgebühren refinanziert. 
 
 
  

Anlage/n:  

Anlage: Entwurf öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
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Entwurf der Fortschreibung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen der Stadt Solingen und den Städten Remscheid und Leverkusen über 
eine staatlich anerkannte Schule für Rettungsassistenten*innen vom 
29.04.2005, zur Aufnahme der Vollausbildung von Notfallsanitätern*innen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Solingen und den 

Städten Remscheid und Leverkusen über eine staatlich anerkannte Schule 

für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten 

 
Zwischen der Stadt Solingen 
- vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
und 
 
der Stadt Remscheid 
- vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
sowie 
 
der Stadt Leverkusen 
- vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
wird aufgrund der §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NW. 
S. 621) SGV. NRW. 202, zuletzt geändert durch Art. 9 Zuständigkeitsbereini-
gungsG vom 23.1.2018 (GV. NRW. S. 90), folgende öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung geschlossen: 
 

§ 1 - Zweck der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
Die Stadt Solingen unterhält eine staatlich anerkannte Schule für Rettungsassis-
tentinnen und Rettungsassistenten (Rett.-Ass.-Schule) im Sinne von § 4 Satz 2 
des Gesetzes über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassisten-
ten (RettAssG) vom 10.07.1989 (BGBl. I S. 1384), zuletzt geändert durch Arti-
kel 19 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686). 
 
Die Rett.-Ass.-Schule hat primär die Aufgabe zur Durchführung des Lehrgangs 
nach § 4 RettAssG, der die in der Anlage 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten (RettAssAPrV) vom 
07.11.1989 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686), aufgeführte theoretische und praktische 
Ausbildung umfasst. Der Lehrgang gem. § 4 RettAssG wird unter Ausschöpfung 
der Anrechnungsmöglichkeiten nach §§ 8 und 9 RettAssG als Stufenausbildung 
gem. Anlage 1, Stufen 2 und 4, durchgeführt. 
 
Optional führt die Rett.-Ass.-Schule bei Bedarf auch die Ausbildung zum Ret-

tungssanitäter entsprechend Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungs-

sanitäterinnen und Rettungssanitäter (RettSanAPO) vom 25.01.2000 durch. Die 

Kostenneutralität für hierbei nicht involvierte Träger wird sichergestellt.  
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Jede Stadt besitzt bis zu einer maximalen Lehrgangsstärke von 15 Teilnehmern 

ein generelles Belegungsrecht je Lehrgang. Freie Lehrgangsplätze können an 

Dritte gegen Kostenerstattung vergeben werden. Grundsätzlich führt die Schule 

bei Unterschreitung einer Mindestteilnehmerzahl von 12 keinen Lehrgang durch. 

Ausnahme: Trotz Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl besteht ein begrün-

detes Interesse. 

 

Die Rettungsassistentenschule führt die Ausbildung zum Notfallsanitäter*in gem. 

den Ausführungsbestimmungen zur Notfallsanitäterausbildung in NRW (Teil I und 

II) in der aktuellen Fassung sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

(NotSan-APrV) vom 16.12.2013 in der aktuellen Fassung durch. 

 

Bis zu einer maximalen Belegung von 24 Teilnehmer*innen verfügt jede Stadt 

über ein generelles Belegungsrecht je NotSan-Lehrgang. Freie Lehrgangskapazi-

täten können an Dritte gegen Kostenerstattung vergeben werden. 

 

Bezüglich aller Punkte bedarf es der Übereinstimmung der Vereinbarungspartner.  

 

Die Stadt Solingen verpflichtet sich, die in den Absätzen 2, 3 und 5 genannten 

Aufgaben für die Städte Remscheid und Leverkusen durchzuführen. Die Abwick-

lung dieser Aufgabe durch die Rett.-Ass.-Schule der Stadt Solingen lässt die 

Rechte und Pflichten der Städte Remscheid und Leverkusen als Träger der Auf-

gabe unberührt. 

 

§ 2 - Bezeichnung der Schule 

 

Die Rett.-Ass.-Schule der Stadt Solingen führt die Bezeichnung: 

 

Stadt Solingen, Feuerwehr, Gemeinschaftliche staatlich anerkannte Schule 

für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten 

für die Städte Solingen, Remscheid und Leverkusen 

 

§ 3 - Personal 

 

Zur gemeinsamen Durchführung der Aufgabe stellt die Stadt Solingen einen Be-

amten des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes mit der Zusatzqualifikation 

"Ausbilder im Rettungsdienst / Lehrrettungsassistent" sowie weitere (über Perso-

nalkostenanteile finanzierte) Bedienstete im notwendigen Umfang zur Verfügung. 

 

Die Städte Leverkusen und Remscheid sind bemüht, bei Bedarf, Lehrpersonal aus 

dem feuerwehrtechnischen Dienst zur Verfügung zu stellen. Dieses muss grund-

sätzlich die Qualifikation "Ausbilder im Rettungsdienst / Lehrrettungsassistent" be-

sitzen. Die Tätigkeit erfolgt im Nebenamt auf Honorarbasis  

 

Sonstige Lehrkräfte (insbesondere ärztliche Dozenten) werden ebenfalls auf Ho-

norarbasis tätig. 
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Im Rahmen der Notfallsanitäterausbildung eingesetzte Lehrkräfte verfügen über 

die hierzu notwendigen Qualifikationen gem. den Ausführungsbestimmungen zur 

Notfallsanitäterausbildung in NRW (Teil I und II) in der aktuellen Fassung. 

Anteile der theoretischen und praktischen Ausbildung der Notfallsanitäterausbil-
dung können an externe Leistungserbringer im notwendigen Maße vergeben wer-
den. 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Solingen ist Dienstvorgesetzter des Personals 
der Rettungsassistentenschule. 
 

§ 4 - Kostenermittlung 

 

Die Kosten der Rettungsassistentenschule werden als Vollkosten ermittelt. Zu die-

sen Kosten gehört im Wesentlichen: 

 

1. Die persönlichen und sächlichen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung. 

 

2. Die Ruhegehaltssicherungsbeträge in Höhe von 30 % der anteiligen Dienstbe-

züge der beschäftigten Beamten. 

 

3.  Die Kosten zur Abgeltung von Leistungen anderer städtischer Ämter und Ein-

richtungen der Partnerstädte inklusive die nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-

punkten und Umlagen ermittelten anteiligen Kosten für die Verwaltungssteuerung, 

den Beigeordneten (Ressortleiter) die Ressortkoordinierung, Stadtdienstleitung 

und allgemeine Verwaltung. Hiervon ausgenommen sind 

 

- die Umlagen für den Rat und seine Geschäftsführung (Ratsumlage) 

 

- sowie aus der Verwaltungsumlage die Anteile für 

- Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 

- Stadtwerbung, 

- Zentralstelle für den deutschsprachigen Chorgesang, 

- Stadtentwicklung, 

- Beteiligungsmanagement, 

- die Stellen- und Einsatzreserve. 

 

4.  Die kalkulatorischen Zinsen für das gesamte betriebsnotwendige Anlagever-

mögen einschl. der notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen auf der Wertbasis 

und in Höhe des Zinssatzes, den die Stadt Solingen bei ihren kostenrechnenden 

Einrichtungen zugrunde legt. 

 

5. Die Abschreibungen für das gesamte betriebsnotwendige Anlagevermögen ein-

schl. der notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen auf der Basis, die die Stadt 

Solingen bei ihren kostenrechnenden Einrichtungen zugrunde legt. Der Abschrei-

bungssatz für die Vermögensbestände richtet sich nach der mutmaßlichen Nut-

zungsdauer. 
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§ 5 - Kostenverteilung 

 

1. Die durch die Durchführung der Lehrgänge entstehenden variablen Kosten (Be-

schäftigungsentgelte für Dozenten) sowie fixe Kosten (alle übrigen Kosten, insbe-

sondere Personalausgaben, Mieten, kalkulatorische Kosten) werden von den 

Städten Solingen, Remscheid und Leverkusen entsprechend dem aktuellen 

Schulbetrieb wie folgt getragen: 

 

a) Kostenumlegung bei Vollauslastung 

(2 Rett.-Ass.-Lehrgänge pro Kalenderjahr) 

 

Alle entstehenden Kosten (variable und fixe Kosten) werden vollständig verursa-

chergerecht, d. h., abhängig von der jeweiligen Anzahl der Lehrgangsteilnehmer, 

umgelegt. 

 

b) Kostenumlegung bei Teilauslastung 

(1 Rett.-Ass.-Lehrgang pro Kalenderjahr) 

 

Im Lehrgangshalbjahr werden alle entstehenden Kosten (variable und fixe Kosten) 

verursachergerecht, d.h., abhängig von der jeweiligen Anzahl der Lehrgangsteil-

nehmer, umgelegt. 

 

Im lehrgangsfreien Halbjahr werden die fixen Kosten zu je 1/3 auf die Städte um-

gelegt. Variable Kosten (Beschäftigungsentgelte für Dozenten) fallen nicht an. 

 

c) Kostenumlegung bei vorübergehend ausgesetztem Lehrbetrieb 

(Der Lehrbetrieb kann zeitlich beschränkt aufgrund eines von der Schulleitung 

festgestellten unzureichenden Ausbildungsbedarfes ruhen) 

 

Die Fixkosten werden dann zu je 1/3 auf die Städte umgelegt. Variable Kosten 

(Beschäftigungsentgelte für Dozenten) fallen nicht an. 

 

2. Die Gesamtkosten werden für jedes Haushaltsjahr nachträglich ermittelt und 

nach Maßgabe des Absatzes 3. angefordert. 

 

3. Die Städte Remscheid und Leverkusen leisten jeweils zur Quartalsmitte eines 

jeden Jahres Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ der kalkulierten und gedrittelten 

Jahresfixkosten plus ¼ der für einen Lehrgangsplatz kalkulierten Ausbildungspau-

schale multipliziert mit der Anzahl der von der jeweiligen Stadt gemeldeten Lehr-

gangsplätze. Der Betrag wird auf Tausender aufgerundet. Die Endabrechnung 

erfolgt, wenn der Jahresabschluss nach Absatz 2. vorliegt und vom Revisions-

dienst der Stadt Solingen geprüft worden ist. 

 

4. Die Revisionsdienste der Städte Remscheid und Leverkusen erhalten auf 

Wunsch Einsicht in die entsprechenden Prüfungsunterlagen des Revisionsdiens-

tes der Stadt Solingen. 
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5. Erlöse, die aus der Überlassung von Lehrgangsplätzen an andere Träger des 

Rettungsdienstes oder vergleichbare Aufgabenträger erzielt werden (vgl. § 1, Ab-

satz 4 und 6), sind auf die durch den Schulbetrieb entstehenden Kosten nach Ab-

satz 1. anzurechnen. 

 
6. Bis zur Erreichung der angestrebten Vollauslastung der Notfallsanitäterausbil-

dung (drei parallel betriebene Lehrgänge, jeweils Beginn eines Lehrgangs pro Ka-

lenderjahr) gelten die Bestimmungen des Absatzes 1. b) zur Kostenumlegung „bei 

Teilauslastung“. Die Begrifflichkeit „im Lehrgangshalbjahr“ ist hierbei im Sinne der 

tatsächlichen Anwesenheit eines Notfallsanitäterlehrgangs im Rahmen der theore-

tisch-praktischen Ausbildung an der Rettungsassistenten-Schule zu verstehen. 

 

§ 6 - Mitwirkungsrechte 

 

Den Städten Remscheid und Leverkusen wird ein Mitwirkungsrecht dergestalt ein-

geräumt, dass Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung, insbesondere 

 

- Erweiterung des Lehrgangsangebotes 

- Personalverstärkungen sowie Personalabbau 

- alle Maßnahmen, die die Städte Remscheid und Leverkusen gem. § 4 der Ver-

einbarung mit mehr als 3.000,00 € pro Haushaltsjahr anteilig belasten 

 

der vorherigen Zustimmung der Städte Remscheid und Leverkusen bedürfen. 

 

Zum Zwecke der Abstimmung und Lehrgangsplanung erfolgt mindestens einmal 

jährlich ein Koordinationsgespräch zwischen den vertragschließenden Gemein-

den.  

 

§ 7 - Laufzeit, Kündigung 

 

1. Diese Vereinbarung ist bis zum XX.XX.XXXX gültig. Die Geltungsdauer verlän-

gert sich automatisch um zwei Jahre, wenn sie nicht ein Jahr vor Ablauf gekündigt 

wird. 

 

2. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

 

§ 8 - Unwirksamkeit, Öffnungsklausel, Schriftform 

 

1. Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung unwirksam 

sein oder werden, so berührt dieses nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser 

Vereinbarung enthaltenen Erklärungen oder Übereinkommen. Sofern die unwirk-

same Bestimmung nicht ersatzlos wegfallen kann, ist sie durch eine solche zu er-

setzen, die dem beabsichtigten Sinn und Zweck am nächsten kommt. Gleiches 

gilt, soweit die Vereinbarung lückenhaft sein sollte. 

 

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, diesen Vertrag geänderten wirtschaftli-

chen Verhältnissen und Erfordernissen sowie anderweitigen, insbesondere ge-

setzlichen Regelungen anzupassen. 
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3. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 

§ 9 - Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung mit den Ergänzungen zur Aufnahme der Vollausbildung von 

Notfallsanitätern*innen tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regie-

rungsbezirk Düsseldorf und Köln in Kraft.   

 

 

Solingen, den xx.xx.2019 

gez. gez. 

Oberbürgermeister  Beigeordneter 

 

Leverkusen, den xx.xx.2019 

gez. gez. 

Oberbürgermeister  Beigeordnete 

 

Remscheid, den xx.xx.2019 

gez.  gez. 

Oberbürgermeisterin  Beigeordnete 
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